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Gesamtrevision kommunale Nutzungsplanung
- teilweise Nichtgenehmigung

Gemeinde Bassersdorf

Massgebende - Zonenplan Mst. 1:5000 vom 20. Juni 2022
Unterlagen - Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 20. Juni 2022

- Ergänzungsplan Kernzonenplan Bassersdorf Mst. 1:1000 vom 20. Juni 2022

- Ergänzungsplan Kernzonenplan Baltenswil Mst. 1: 1000 vom 20. Juni 2022

- Ergänzungsplan Aussichtsschutz Hasenbüel Mst. 1:2000 vom 20. Juni 2022

- Ergänzungsplan Aussichtsschutz Hueb Mst. 1:2000 vom 20. Juni 2022

- Ergänzungsplan Aussichtsschutz Ratzenhalden Mst. 1:2000 vom 20. Juni 2022
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- Bericht nach Art. 47 RPV vom 20. Juni 2022

- Bericht zu den Einwendungen vom 20. Juni 2022

Sachverhalt
Anlass und Zielsetzung Die Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Bassersdorf stammt aus dem Jahr

der Planung 1999Aufgrund angepasster übergeordneter Planungen und auf Basis der erarbeiteten
«Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030» sowie der Umsetzung des kommunalen Richt
plans besteht nun der Bedarf nach ei'ner Überarbeitung der Nutzungsplanung. Mit der Re
vision soll ein neuer planungsrechtlicher Rahmen für die ortsbauliche Entwicklung ge
schaffen werden.

Festsetzung Die Gemeindeversammlung Bassersdorf setzte mit Beschluss vom 20. Juni 2022 die Ge
samtrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden
gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Bülach vom 27. Juli 2022 keine
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 19. August 2022 beantragt die Gemeinde Bas
sersdorf die Genehmigung der Vorlage.

Anhörung Die Genehmigungsprüfung hat gezeigt, dass die Vorlage teilweise nicht genehmigungsfä
hig ist. Mit Schreiben vom 5. Januar 2023 wurde die Gemeinde Bassersdorf angehört.
Der Gemeinderat nahm mit Schreiben vom 7. Februar 2023 Stellung.
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Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung der Der Fokus der Planung liegt auf einer differenzierten, moderaten aber qualitätsvollen

Vorlage Siedlungsentwicklung nach innen, welche durch verschiedene Ein-, Um- und Aufzonun
gen sowie der Einführung von neuen Zonen gelenkt werden soll.

Die Vorschriften der BZO werden gesamthaft und hinsichtlich der Vorgaben der Interkom
munalen Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) überarbeitet und in
verschiedenen Bereichen mit gestalterischen und qualitätssichernden wie auch energeti
schen oder ökologischen Anforderungen ergänzt. Das Planungsinstrument Arealüberbau
ung wird präzisiert und es werden Gestaltungsplanpflichtgebiete eingeführt, um mit die
sen Instrumenten Anreize für eine Ausnützungserhöhung zu setzen. Insbesondere erfah
ren auch die Kernzonenvorschriften und die zwei Kernzonenpläne «Bassersdorf» und
«Baltenswil» eine qualitätssichernde Präzisierung und inhaltliche Erneuerung.

Wesentliche Es werden verschiedene Gebiete ein-, auf- und umgezont. Zudem werden drei neue Zo
Festlegungen und nentypen (viergeschossige Wohn- und Gewerbezone WG4 und die Zentrumszonen ZA /

Vorschriften ZB) eingeführt, um im zentralen Siedlungsgebiet am Dorfplatz sowie nördlich und südlich
des Bahnhofs dichtere und gemischt genutzte Siedlungsstrukturen zu ermöglichen.

Das Gebiet nördlich des Bahnhofs wird von der Reservezone in die Zentrumszone ZB
ein- und die Flächen der daran angrenzenden Wohnzone in die Zentrumszone ZB aufge
zont. Zusätzlich wird für die ZB eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt. Das südlich des
Bahnhofs liegende Gebiet Päschen wird entsprechend des regionalen und kommunalen
Richtplans umstrukturiert. Die Reservezone im Gebiet Pöschen wird in die WG5/5.0 ein
gezont. Die weitere Fläche von der Industriezone in die Wohn- und Gewerbezone
WG5/5.0 umgezont und somit für eine gemischte Nutzung geöffnet. Die Freihaltezonen
beim Schwimmbad und bei den Tennisplätzen werden in die Erholungszone E1 umge
zont. Ebenfalls ist die Umzonung der Familiengärten im Gebiet Acherwis von der Re
serve- bzw. Landwirtschaftszone in die Erholungszone E2 vorgesehen. Die Flächen für
die katholische Kirche sowie das Werkhofareal werden in die Zone für Öffentliche Bauten
(ÖB) und Anlagen umgezont. Weitere Ein- oder Umzonungen werden unter Berücksichti
gung der heutigen Nutzung und der bestehenden Baustrukturen in verschiedenen Zonen
oder aufgrund plausibler Bereinigungen entlang von Strassen vorgenommen. Auf die
noch anlässlich der Vorprüfung beabsichtigte Umzonung entlang der Klotenerstrasse in
die WG3 wurde teilweise entsprechend dem Antrag aus der Vorprüfung verzichtet. Der
ausserhalb des Siedlungsgebiets (kantonaler Richtplan) liegende Teil der Reservezone
Rietli wird in die kantonale Landwirtschaftszone ausgezont.



Baudirektion
3/15

Das regionale Arbeitsplatzgebiet Grindel im Westen des Gemeindegebiets verbleibt als
kommunales bzw. regionales Arbeitsplatzgebiet in der Industrie- bzw. Gewerbezone und
wird zugunsten einer höheren baulichen Dichte aufgezont.

Ferner werden im Situationsplan vier Gestaltungsplanpflichtgebiete sowie dazugehörige
detaillierte Anforderungskriterien in den Vorschriften festgelegt, um eine qualitätsvolle und
ortsspezifische Entwicklung in diesen Gebieten zu gewährleisten.

Die Kernzonenvorschriften werden umfassend ergänzt. Weiter wird der Arealüberbau
ungsbonus eingeführt und die Massvorschriften für Arealüberbauungen definiert. Mit der
Einführung einer Mindestdichte sowie der Verzichtauf die Anwendung von Mehrlängen
und Mehrhöhenzuschlägen soll die haushälterische Bodennutzung sowie die innere Ver
dichtung gefördert werden. Die Vorschriften zu den Abgrabungen und Aufschüttungen
werden genauer definiert. Weiter werden verschiedene Ergänzungen im Bereich der Um
gebungsgestaltung getroffen wie beispielsweise zu den Vorgärten, Flachdachbegrünung,
empfindliche Siedlungsränder, Mauern, Lärmschutzmassnahmen und Lichtverschmut
zung. Auch die Vorschriften zu den Autoabstellplätzen, Zweiräder und Abstellflächen wur
den überarbeitet und ergänzt. Es werden zudem Gebiete festgelegt, in welchen visuell
wahrnehmbare Mobilfunkanlagen zulässig sind.

Ergebnisder Den in der ersten Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 21. Dezember 2021
Genehmigungsprüfung gestellten Auflagen und Empfehlungen wurde teilweise entsprochen.

Mit der Umzonung im Gebiet Päschen von der reinen Arbeitsnutzung zu einer gemischten
Nutzung nehmen die Mischzonen zu, während die reinen Arbeitszonen um ca. 60% redu
ziert werden. Da die Mischzonen jedoch einen Bestandteil des zu sichernden Mindestan
teils für Arbeiten gewährleisten, hat die Zürcher Planungsgruppe Glattal gemäss ihrem
Mitbericht keine Einwendungen.

Dem Antrag, dass bei der Kernzone auf die generelle Zuordnung der Empfindlichkeits
stufe (ES) III zu verzichten sei, wurde nicht nachgekommen. Die Begründung der Nicht
berücksichtigung des Antrags ist jedoch hinreichend, wonach künftig die gewerblichen
Nutzungen in der Kernzone weniger eingeschränkt werden sollen (da mässig störende
Betriebe zulässig). Es wird aber darauf hingewiesen, dass damit auch eine Abnahme des
Lärmschutzes für die bestehenden Wohnnutzungen in der Kernzone einhergeht, wenn
neu die Grenzwerte der ES III gelten.

Dem Antrag auf Ergänzung des Art. 8 Abs. 3 BZO, dass Abweichungen vom Gebäude
profil möglich sind, wenn der Raumbedarf des Gewässers dies erfordert, wurde nicht
nachgekommen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle eines Um- oder Ersatzneu
baus eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen ist. Weiterhin wird festgestellt,
dass das Kap. 9 im erläuternden Bericht unzutreffende Aussagen enthält.

Auch der Auflage, den maximalen Parkplatzbedarf in Abhängigkeit der ÖV-Güteklasse
festzulegen, wurde nicht nachgekommen. Gemäss Leitlinie 2 des kantonalen Richtplans
(Raumordnungskonzept) ist die Entwicklung der Siedlungsstruktur schwerpunktmässig
auf den öffentlichen Verkehr (V) auszurichten. Damit hat der OV mindestens die Hälfte
des Verkehrszuwachses zu übernehmen, welcher nicht auf den Velo- oder Fussverkehr
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entfällt (kantonales Modal-Split-Ziel). Gemäss § 242 des Planungs- und Baugesetzes
(PBG) ist die Zahl der Abstellplätze nach dem Angebot des öffentlichen Verkehrs festzu
legen. Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung wurde bei der Bestimmung des
massgeblichen Bedarfs an Autoabstellplätzen das Maximum bei allen Güteklassen und
Kategorien auf 100% gesetzt. Damit kann kein nennenswerter Beitrag zum kantonalen
Modal-Split-Ziel geleistet werden.

Der Auflage zur Umsetzung und Sicherung der Landschaftsverbindung im Gebiet Grinde!
wurde nicht nachgekommen. Unter Berücksichtigung, dass die Landschaftsverbindung
zum Nutzen von Amphibien (Kleintieren) dient und mit den Ergänzungen im erläuternden
Bericht, dass im Rahmen der Gewässerraumfestlegung ein vergrösserter Gewässerraum
zu prüfen sei, um die ökologische Funktion des Bachs im Sinne der Landschaftsverbindung
zu verbessern, kann die Vorlage diesbezüglich genehmigt werden.

Aus Sicht der Störfallvorsorge sind bei der vorliegenden BZO-Revision vor allem die
neuen Zentrumszonen und die Ein- bzw. Umzonung nördlich und südlich des Bahnhofs
relevant. Diese liegen teilweise in den Konsultationsbereichen der Klotener- und Baltens
wilerstrasse bzw. der Eisenbahnlinie «Zürich-Winterthur». Für die betroffenen Gebiete um
den Bahnhof wird in der vorliegenden BZO-Revision eine Gestaltungsplanpflicht festge
setzt. Damit kann die Berücksichtigung der Störfallvorsorge sowie das Einholen der Stel
lungnahme des Bundesamts für Verkehr auf Stufe Sondernutzungsplanung nachgeholt
werden. Die vorgesehenen Umzonungen entlang der Klotener- und Baltenswilerstrasse
werden voraussichtlich nur zu einer geringfügigen Erhöhung des Personenaufkommens
im Strassenumfeld führen. Da gemäss dem Screening der Störfallrisiken auf Durchgangs
strassen aus dem Jahr 2021 die aktuellen Personenrisiken im akzeptablen Bereich lie
gen, kann davon ausgegangen werden, dass die Risiken der Durchgangsstrassen in Bas
sersdorf auch zukünftig tragbar sind. Schutzmassnahmen zurMinimierung der Störfallrisi
ken sind für diese Gebiete nicht erforderlich.

Nicht genehmigungsfä- Dem Antrag, die Reservezonen ausserhalb des Siedlungsgebiets auszuzonen, wurde
hige Inhalte nicht nachgekommen. Im Rahmen einer Gesamtrevision sind gemäss kantonalem Richt

plan Kap. 2.2.3 Massnahmen, c) Reservezonen grundsätzlich durch die Gemeinden zu
überprüfen und notwendige Auszonungen vorzunehmen. Bau- und Reservezonen sind
innerhalb des im Richtplan bezeichneten Siedlungsgebiets anzuordnen.

Reservezonen Die in der Reservezone Runsberg gelegenen Teile der Grundstücke Kat.-Nrn. 3370 und
3375, das in der Reservezone Bärwis gelegene Grundstück Kat.-Nr. 1784 sowie Teile der
Grundstücke Kat.-Nr. 652, 660, 1818, 5424, 5425, 5438 und 5440 liegen ausserhalb des
im kantonalen Richtplan bezeichneten Siedlungsgebiets. Die Reservezonen Runsberg .
und Bärwis können nicht genehmigt werden und sind der kantonalen Landwirtschaftszone
zuzuweisen. Der Plan der kantonalen und regionalen Nutzungszonen der Gemeinde Bas
sersdorf wird nachgelagert zur vorliegenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung unter
Federführung des Amts für Raumentwicklung angepasst.

Reservezone Runsberg
Der Gemeinderat Bassersdorf versteht das Anliegen des Kantons und sieht gemäss Mas
terplan Bahnhof Süd ebenfalls keine langfristige Entwicklung des ansässigen Betriebs
(KIBAG AG) im Gebiet Runsberg vor. Da die Grundeigentümerschaft, den Betrieb über
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einen Gestaltungsplan für die nächsten Jahre sichern möchte, beantragt die Gemeinde,
das Gebiet Runsberg in der Reservezone zu belassen, bis die Möglichkeiten eines priva
ten Gestaltungsplans für den ansässigen Betrieb geklärt werden konnten.

Reservezone Bärwis
Der Gemeinderat beantragt, das Gebiet Bärwis in der Reservezone zu belassen, da im
genehmigten kommunalen Richtplan eine Verlegung des Siedlungsgebiets aus dem Be
reich Freihaltezone / Landschaftsverbindung Grindel in das Gebiet Bärwis vorgesehen ist.
Die Gemeinde wird diese Siedlungsgebietsverlegung dem Amt für Raumentwicklung für
die nächste Anpassung des kantonalen Richtplans beantragen. Der kommunale Richtplan
sei behördenverbindlich, weshalb-die Gemeinde wie auch die Baudirektion an diesen
kommunalen Richtplaneintrag gebunden sind. Eine Entlassung der Fläche aus der Reser
vezone sei daher aktuell für die Gemeinde aus politischer und materieller Sicht nicht ak
zeptabel.

Im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft ist die Verlegung des Siedlungsge
biets als ein Prüfauftrag an die Gemeinde festgelegt. Vom Kanton wurde dieser Prüfauf
trag in der Vorprüfung kritisch beurteilt. Das ARE erachtet diesen Standort für eine nach
trägliche Zuführung zu einer Bauzone als nicht zweckmässig. Die planungsrechtliche Le
galisierung der dort ansässigen Nutzung würde den Ausbau des Betriebs ermöglichen
und die bereits bestehenden verkehrlichen Engpässe im Zentrum von Bassersdorf nur
noch weiter verstärken. Ob im Rahmen einer kantonalen Richtplanrevision diese Sied
lungsgebietsverschiebung durch den Kantonsrat zugunsten dieser Arbeitsnutzung festge
setzt wird, ist fraglich. Auch wird eine Herauslösung von Teilflächen aus dem Siedlungs
gebiet im Grinde! zugunsten dieser Verlagerung vom ARE als nicht angemessen und un
zweckmässig bewertet. Es widerspricht dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung.

Es ergeben sich aus der Anhörung keine neuen Argumente. An der Nichtgenehmigung
der Reservezonen Bärwis und Runsberg wird festgehalten.

Ein- und Umzonung in Dem Antrag aus der Vorprüfung, in der Zentrumszone einen Gewerbeanteil von 20% si
Zentrumszone, Art 38 cherzustellen, wurde nicht gefolgt. Aufgrund der Formulierung zu den Erdgeschossnut-

Nutzweise zungen in Art. 38 Abs. 2 BZO wird abgeschätzt, dass ein Gewerbeanteil von ca. 12.5%
erreicht werden kann. Mit dieser Vorgabe kann der Charakter einer Zentrumszone(§ 51
Abs. a PBG) nicht sichergestellt werden. Gemäss 51 PBG dienenZentrumszonen aus
ser dem Wohnen vorab der Ansiedlung von Handels- und Dienstleistungsbetrieben, Ver
waltungen sowie mässig störenden Gewerbebetrieben. Ein Mindestanteil von 20% liegt
nach Formulierung im PBG noch immer eher im tieferen Rahmen, entspricht jedoch der
Praxis der Baudirektion. Die Zentrumszone ist eine Mischzone, Um den Charakter einer
gemischten Zone zu gewährleisten, sind Nutzungsvorgaben (betrifft sowohl Mindestan
teile von Wohn- als auch von Gewerbenutzungen) festzulegen. In der BZO werden zu
dem mit der Festlegung einer ES III für die Zentrumszonen die lärmrechtlichen Vorgaben
einer Mischnutzung verankert. Die Ein- und Umzonungen in die Zentrumszone ZA (Bahn
hof Nord) und ZB (Zentrum), betreffend der Grundstücke Kat.-Nrn. 116, 119, 964, 968,
1434, 1438, 1573, 1574, 1575, 1601, 1649, 2029, 2030, 2322, 2327, 2402, 2403, 3132,
3133, 3134, 3135, 3136, 5772, 5892, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5975 sowie die Teile
der Grundstücke Kat.-Nr. 967, 1790, 2062, 2323, 2404, 3522, 3523, 5960, 5961 und
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5964 werden nicht genehmigt. Ebenfalls nicht genehmigt werden Art. 34 bis 38 BZO so
wie die Auflistung der Zonentypen «Zentrumszonen A und B» in Art. 1 BZO.

Der Gemeinderat Bassersdorf beantragt aufgrund seiner Einschätzung nach fehlender
Rechtsgrundlage die beiden Zentrumszonen sowie die zugehörigen Bestimmungen Art. 1
lit. a sowie Art. 34 bis 38 BZO zu genehmigen. Gemäss § 49 Abs. 1 PBG könne die BZO
die Nutzweise enthalten bzw. regeln. Somit könne die Gemeinde in Ausübung ihrer Ge
meindeautonomie den Gewerbeanteil auch in Zentrumszonen selbst bestimmen und nicht
die Baudirektion. Mit der Definition in der BZO,dass entlang von Strassen, Wegen und
Plätzen gewerbliche Nutzungen angeordnet werden müssen und damit ein Gewerbeanteil
von ca. 12.5 % resultiert, werde dem Charakter der Zentrumszone gemäss § 51 Abs. 1
PBG genügend Rechnung getragen. Es könne nicht angehen, dass die Baudirektioneine
Praxis etabliert, die vom Gesetzgeber nicht beschlossen wurde, den Gemeinden Auflagen
macht, die in der Wirkung gesetzgeberischen Charakter aufweisen. Damit werde das for
male Recht ausgehebelt, was nicht statthaft ist. Wenn ein Mindestgewerbeanteil von 20%
gelten müsse, dann sei das PBG entsprechend zu revidieren. Zudem habe sich auch die
Planungsregion nicht zum Gewerbeanteil in der Zentrumszone geäussert, lediglich in der
Wohn- und Gewerbezone WG5. Somit widerspreche die vorgesehene Zonierung und die
Nutzungsanteile offensichtlich nicht der regionalen Richtplanung.

Die vorgebrachten Argumente führen nicht zu einer Neubeurteilung der Zentrumszone.
Diese wird weiterhin als nicht genehmigungsfähig beurteilt.

Einzonung des Uferstrei- Im Entwurf der teilweisen Nichtgenehmigung wurde im Zusammenhang mit der nicht ge
fens in die Zentrums- nehmigungsfähigen Einzonung in die Zentrumszone (ZB) im Gebiet Bahnhof Nord auch

zone ein Hinweis zum Umgang mit dem Uferstreifen des Auenbachs formuliert: Im Rahmen ei
ner zukünftigen Teilrevision, bei welcher die Reservezone in die Zentrumszone ZB (Bahn
hof Nord) eingezont werden soll, ist zu beachten, dass der Uferstreifen des Auenbachs
keiner Bauzone zuzuweisen ist.

Der Gemeinderat Bassersdorf beantragt, die Zuweisung des Uferstreifens zu einer
Bauzone zu genehmigen. Es wird daraufhin gewiesen, dass in keinem Artikel des PBG
die Themen Uferstreifen und Gewässerraum aufgeführt werde. Es liessen sich keine Hin
weise finden, dass eine Bauzone im Gewässerraum nicht zulässig sei. In Art. 36a Abs. 3
Gewässerschutzgesetz heisst es lediglich, dass der Kanton dafür sorgen muss, dass der
Gewässerraum bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt sowie extensiv gestal
tet und bewirtschaftet wird. Des Weiteren bestehen die Übergangsbestimmungen zum
Gewässerraum und die Pflichten, eben diesen in den nächsten Jahren festzulegen. Ent
sprechend könne im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens entsprechende Auflagen
auferlegt werden, um den Gewässerraum vor Bauten und Anlagen freizuhalten. Jedoch
könne, im Sinne der inneren Verdichtung, das Land innerhalb eines eingezonten Gewäs
serraumes oder Uferstreifens baurechtlich ausgenützt werden. Wenn dies nicht mehr
möglich sein sollte, können auch Entschädigungsforderungen infolge materieller Enteig
nung entstehen. Die Gemeinde sei nicht gewillt, als direkte Partei in solchen Verfahren
auftreten zu müssen. Zudem gelte der Uferstreifen als «maximal denkbarer» Gewässer
raum. Da in Bassersdorf der Gewässerraum bald festgelegt werden muss, bleibe nach
der Festlegung des Gewässerraums ein Streifen zwischen Bauzone und Gewässerraum,
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der nicht bebaut werden kann, wenn der Uferstreifen nicht eingezont ist. Eine Nichteinzo
nung des Uferstreifens bedeutet daher de facto eine Vergrösserung des Gewässerrau
mes, was man im Siedlungsgebiet und unter dem Gesichtspunkt der inneren Verdichtung
und dem haushälterischen Umgang mit dem Boden nicht anstreben will.

Der Uferstreifen bzw. Gewässerraum ist als Bauzone nicht geeignet (Art. 15 Abs. 4 Bst. a
RPG). Nach Art. 17 Abs. 1 Bst. a RPG wäre für den Bach und seine Uferstreifen eine
Schutzzone vorzusehen, jedenfalls keine Bauzone. In der kantonalen Revitalisierungspla-,
nung ist der Abschnitt des Auenbachs als prioritär zu revitalisierender Gewässerabschnitt
bezeichnet. Dies bedeutet, dass im Zeitraum 2015 bis 2035 eine Revitalisierung durch die
Standortgemeinde vorgesehen ist. Im kürzlich revidierten kommunalen Richtplan ist fest
gehalten, dass die Revitalisierung des Bachs ab 2028 erfolgen soll. An Gewässerab
schnitten mit Potenzial für eine Revitalisierung sowie an wenig beeinträchtigten, naturna
hen oder natürlichen Abschnitten ist ohne weiteren Nachweis mindestens der Gewässer
raum nach Biodiversitätskurve (Art. 41a Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung [GSchV])
auszuscheiden (vgl. AWEL, Informationsplattform Gewässerraum, www.gewaesser
raum.ch}. Dies würde einem Gewässerraum von mindestens 20 m entsprechen.

Dem Argument, dass mögliche Entschädigungsforderungen gestellt werden könnten auf
grund einer Enteignung, kann von Seiten der Baudirektion nicht gefolgt werden: Bei den
betroffenen Flächen handelt sich heute um eine Nichtbauzone. Wenn diese nicht einge
zont wird, kann auch keine Entschädigungsforderung gestellt werden.

Im Übrigen wird auf die vorangehende Begründung verwiesen. Es ergeben sich aus der
Anhörung daher keine neuen Erkenntnisse zum Uferstreifen. An der Nichtgenehmigungs
fähigkeit der Einzonung des Uferstreifens Auchenbach wird festgehalten.

Art. 50 und 51 In Art. 50 sowie Art. 51 lit. b BZO soll der Wärmebedarf für Heizungen und Warmwasser
Energieeffizienz nur maximal 90% der jeweils geltenden gesetzlichen Standards betragen. Zudem wird die

Erzeugung des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser fossiler Energieträger aus
geschlossen. Seit dem 1. September 2022 gelten im Kanton Zürich neue Energievor
schriften. Damit gelten im Allgemeinen - und nicht nur bei Arealüberbauungen - erhöhte
Anforderungen an die Gebäudehülle (Wärmedämmung). Weiter muss der Wärmebedarf
ohne C02-Emissionen aus fossilen Brennstoffen gedeckt werden. Damit erübrigen sich
erhöhte energetische Anforderungen bei Arealüberbauungen, da generell der Energiebe
darf möglichst tief sein muss (S10a Energiegesetz). Art. 50 sowie Art. 51 lit. b BZO kön
nen nicht genehmigt werden.

Der Gemeinderat Bassersdorf nimmt die Nichtgenehmigung der Art. 50 und 51 BZO zur
Kenntnis und hält diese aufgrund der erhöhten Anforderungen im Energiegesetz als
zweckmässig.

1

Art. 53 Abs. 3 Gestal- Art. 53 Abs. 3 BZO sieht vor, dass in der Übergangsphase der Umstrukturierungen eine
tungsplanpflicht Eintrittsschwelle vor Auslösung der Gestaltungsplanpflicht zur Anwendung kommen soll.

Päschen Eine bedingte, d.h. eine an die Art von zukünftigen Bauvorhaben geknüpfte Gestaltungs
planpflicht hinsichtlich der Auswirkungen auf Raum, Erschliessung oder Umwelt kennt
das PBG nicht. Somit ist der entsprechende Absatz nicht genehmigungsfähig. Bis zum
Aufstellen eines Gestaltungsplans fehlt grundsätzlich die Baureife nach 234 PBG. Der
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Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Umbauten oder Nut
zungsänderungen bei Bestandsbauten, bei denen nicht wesentlich von den bisherigen
Verhältnissen abgewichen wird, auch dann möglich sind, wenn die planungsrechtliche
Festlegung noch ausstehend ist (§ 234 i.V.m. § 233 Abs. 2 PBG). Das rnit Art. 53 Abs. 3
BZO verfolgte Anliegen der Gemeinde lässt sich somit grundsätzlich auf Stufe des Bau
bewilligungsverfahren umsetzen. Ob die entsprechenden Voraussetzungen im Einzelfall
erfüllt sind, ist durch die örtliche Baubehörde im Baubewilligungsverfahren zu prüfen.

Der Gemeinderat Bassersdorf nimmt die Nichtgenehmigung des Art. 53 Abs. 3 BZO zur
Kenntnis.

Art. 68 Höhener- Gemäss Art. 68 BZO soll bei Massnahmen zur Hochwassersicherheit (z.B. Hochparterre)
leichterung Hochwasser die Baumasse um 10% der zonengemässen Baumassenziffer erhöht werden. Diese Vor

gabe verändert die Definition der Baumassenziffer in unzulässiger Art. Dies ist nicht recht
massig. Der letzte Satz in Art. 68 BZO kann nicht genehmigt werden.

Die Gemeinde äussert sich hierzu wie folgt: Die Gemeinde hat gemäss § 49 Abs. 1 und 2
PBG die Regelungskompetenz zur Festlegung der Baumassenziffer/ baulichen Dichte
bzw. der zulässigen Baumasse in der Bauordnung. Diese beinhaltet auch die Möglichkeit
die Baumassenziffer für bestimmte Zwecke zu erhöhen. Damit wird die Definition der
Baumassenziffer in keiner Art und Weise verändert. Es wird lediglich maximal 10% mehr
Baumasse für die Bewältigung des Hochwasserschutzes zugelassen. Der Gemeinderat
Bassersdorf beantragt, den Art. 68 BZO wie von der Gemeindeversammlung festgesetzt
zu genehmigen.

Die Begründung der Gemeinde ist nachvollziehbar. Die Formulierung des Art. 68 BZO
wurde missverstanden. Die Regelungskompetenz liegt bei der Gemeinde. In Abweichung
zum Entwurf der teilweisen Nichtgenehmigung kann Art. 68 BZO genehmigt werden.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Vorschrift ungeeignet ist, die flächende
ckenden Hochwasserprobleme in der Gemeinde Bassersdorf zu lösen.

Hochwasserschutz Anlässlich der Vorprüfung wurden Anforderungen bezüglich Hochwasserschutz formuliert,
die erfüllt sein müssen, um eine genehmigungsfähige Vorlage zu erhalten. Die Auflagen
aus der Vorprüfung wurden überwiegend nicht berücksichtigt:

Planungsrechtliche Massnahmen zur Herstellung der Hochwassersicherheit wurden
weder evaluiert noch festgelegt. Dies obwohl geeignete planungsrechtliche Massnah
men möglich wären und bei der Vorprüfung vorgeschlagen wurden.

Der Hochwasserschutz soll allein durch wasserbauliche Massnahmen gewährleistet
werden. Es wird zwar ein Zeitplan für die Umsetzung der Wasserbauprojekte aufge
führt (vgl. erläuternder Bericht, Kap. 9). Es ist jedoch nicht absehbar, ob (Entscheid
Gemeindeversammlung erforderlich) und wann die Wasserbauprojekte tatsächlich
umgesetzt werden können. Da erst ab 2026/2027 (Variante «Entlastungsstollen»)
bzw. innerhalb der nächsten 20 Jahre (Variante «Gewässerausbau im Siedlungsge
biet») die Wasserbauprojekte realisiert werden sollen, bedeutet das, dass für die
nächsten Jahre der Hochwasserschutz durch Objektschutz sichergestellt werden
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' 'muss. Für die Herstellung der Hochwassersicherheit, welche Aufgabe der Gemeinde
ist, müssten somit bis zur allfälligen Umsetzung der wasserbaulichen Massnahmen
die Grundeigentümer aufkommen. Objektschutzmassnahmen sind jedoch nicht geeig
net, die grossflächigen Hochwasserprobleme in der Gemeinde Bassersdorf zu lösen.
Auch wird dies die Kosten für den Hochwasserschutz erhöhen und ortsbaulich ggf. zu
unbefriedigenden Lösungen führen.

Es kann nicht belegt werden, dass innerhalb des Zeithorizonts der Nutzungsplanung
von 15 Jahren die wasserbaulichen Massnahmen festgesetzt und umgesetzt sind
(festsetzungsreife Bachprojekte liegen nicht vor). Vor diesem Hintergrund wäre es an
gebracht gewesen, dass die Gemeinde planungsrechtliche Festlegungen trifft. Mit der
Gesamtrevision der Nutzungsplanung würde die bauliche Entwicklung von hochwas
sergefährdeten Gebieten ermöglicht, ohne dass sichergestellt ist, dass der Hochwas
serschutz in absehbarer Zeit hergestellt werden kann.

Zentrumszonen ZA (Zentrum) und ZB (Bahnhof Nord): Im Rahmen einer zukünftigen
Teilrevision, bei welcher die Gebiete Bahnhof Nord und Zentrum in die Zentrumszo
nen ein- oder umgezont werden sollen, muss mit der baulichen Entwicklung auch der
Hochwasserschutz hergestellt werden. Da ungewiss ist, ob die wasserbaulichen Mas
snahmen bis zur Aufstellung der Gestaltungspläne in den Gebieten mit Gestaltungs
planpflicht umgesetzt sind und damit die Hochwasserprobleme vollständig gelöst wer
den können, muss der Hochwasserschutz im Rahmen der Gestaltungspläne sicher
gestellt werden. Die entsprechende Anforderung zur Herstellung der Hochwassersi
cherheit der neu· bezeichneten Gestaltungsplanpflichtgebiete «Bahnhof Bassersdorf»,
«Päschen» und «Kirchgasse» (Art. 51 ff. BZO) wurden nicht in den Vorschriften auf
genommen.

Erholungszone E2 Familiengärten (Acherwis): Die Vereinbarkeit der Nutzungspla
nungsrevjsion mit den geplanten wasserbaulichen Massnahmen wird nicht ausrei
chend nachgewiesen: Es wurde grafisch nicht dargestellt, wo die Ein- und Auslauf
bauwerke für den Entlastungsstollen im Gebiet Acherwis zu liegen kommen. Ebenfalls
ist nicht nachvollziehbar, ob die Umzonung in die Erholungszone mit den Bauwerken
vereinbar ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit der Umzonung die bestehenden
Familiengärten Zonenkonformität erlangt würde und weitere Bautätigkeiten zukünftig
rechtmässig bewilligt werden könnten. Im Widerspruch dazu steht, dass ein Teil der
Familiengärten für den Bachausbau redimensioniert werden muss (vgl. erläuternder
Bericht, S. 97).

Mit der vorliegenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung wird den Vorgaben des kanto
nalen Richtplans (Kap. 3.11.3 Gefahren) und der Wasserbaugesetzgebung (Art. 3 Abs. 1
WBG, Art. 9 Abs. 1 der Hochwasserschutzverordnung (HWSchV) nicht nachgekommen.
Folgende Inhalte können deshalb nicht genehmigt werden:

Die Ein- und Umzonungen in die Zentrumszonen ZA und ZB, Grundstücke Kat.-Nrn.
116,119,964,968, 1434, 1438, 1573, 1574, 1575, 1601, 1649, 2029, 2030, 2322,
2327, 2402, 2403, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 5772, 5892, 5968, 5969, 5970,
5971, 5972, 5975 sowie die Teile der Grundstücke Kat.-Nrn. 967, 1790, 2062, 2323,
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2404, 3522, 3523, 5960, 5961 und 5964 (vgl. dazu auch die Ausführungen unter Ein
und Umzonung in Zentrumszone, Art. 38 Nutzweise)

Die Umzonung des Bereichs Acherwis/alte Klotenerstrasse (Grundstücke Kat.-Nrn.
2299, 5553 sowie Teile der Grundstücke Kat.-Nrn. 2300, 5554 und 5731) in die Erho
lungszone E2.

Aus Sicht des Gemeinderates wurde der Hochwasserschutz im erläuternden Bericht um
fassend ergänzt und die Vorgaben der Vorprüfung damit erfüllt. Im Entwurf der Genehmi
gungsverfügung wurde erläutert, dass im Vorprüfungsbericht konkrete Aussagen zu mög
lichen, planerischen Massnahmen aufgeführt sind. Dies stimme aus Sicht der Gemeinde
nicht. Detaillierte Massnahmen seien zudem stufengerecht umzusetzen. Im vorliegenden
Fall erfolge die Umsetzung der notwendigen Massnahmen gestützt auf die umfangreiche
Gesetzgebung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens, im Gebiet mit Gestaltungs
planpflicht beim Bahnhof in eben diesem Verfahren. Die Gemeinde beantragt, die Einzo
nung der Erholungszone Acherwis wie von der Gemeindeversammlung festgesetzt zu ge
nehmigen.

Die Aussage, dass in der Vorprüfung keine konkreten Aussagen zu planerischen Mass
nahmen getroffen wurden, ist aus kantonaler Sicht nicht korrekt. In der Vorprüfung wurde
folgendes festgehalten: «Im Rahmen der Teilrevision der Nutzungsplanung ist zu evaluie
ren, welche planungsrechtlichen Massnahmen getroffen werden können. Für die Gebiete
mit Gestaltungsplanpflicht Bahnhof Bassersdorf, Päschen und Kirchgasse könnte z.B. in
der BZO als Anforderung die Herstellung der Hochwassersicherheit vorgeschrieben wer
den (Art. 34 A ff.).». Weiter hat die Abteilung Wasserbau (AWEL) angeboten, der Ge
meinde bezüglich der Hochwasserschutzmassnahmen beratend zur Verfügung zu stehen
(vgl. Vorprüfung, S. 11). Von diesem Angebot hat die Gemeinde Bassersdorf keinen Ge
brauch gemacht.

Im Erläuternden Bericht wurden keine planungsrechtlichen Festlegungen bezüglich Hoch
wasserschutz evaluiert und festgelegt. Zudem enthält der Erläuterungsbericht unzutref
fende Aussagen und müsste grundlegend überarbeitet werden. Mit der Einzonung des
Gebiets Bahnhof wurde die bauliche Entwicklung eines hochwassergefährdeten Gebietes
ermöglicht, ohne dass sichergestellt ist, dass der Hochwasserschutz in absehbarer Zeit
hergestellt werden kann. Die Herstellung der Hochwassersicherheit ist Aufgabe der Ge
meinde (§ 9 HWSchV) und kann nicht auf spätere Verfahren verschoben werden. Zudem
sind Objektschutzmassnahmen nicht geeignet, die grossflächigen Hochwasserprobleme
der Gemeinde Bassersdorf zu lösen. Da gemäss der Gemeinde der Hochwasserschutz
im Rahmen des Gestaltungsplans für das Bahnhofsareal hergestellt werden soll, ist nicht
ersichtlich, warum in der BZO als Anforderung für das Gebiet mit Gestaltungsplanpflicht
«Bahnhof» die Herstellung der Hochwassersicherheit nicht vorgeschrieben wurde.

Die Aussage im erläuternden Bericht, Kap. 9, S. 95, «dass sich die Variante Entlas
tungsstollen auf die Ein- und Auslaufbauwerke und auf einen verringerten Gewässerraum
beschränkt, da dieser die für den Hochwasserschutz notwendigen Ausbauten nicht mehr
zu berücksichtigen hat», ist nicht korrekt. Mit der Variante Entlastungsstollen sind weitere
Massnahmen verbunden, wie z.B. die Öffnung und Verlegung des Bachtobelbachs. Zu
dem ist unklar, was mit einem «verringerten Gewässerraum» gemeint und welcher Bezug
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der Gewässerraum zu den Zonenplanänderungen haben soll: Der Gewässerraum ist mit
den Wasserbauprojekten festzulegen, d.h. die Breite des Gewässerraums wird erst im
Rahmen der Wasserbauprojekte bestimmt. Die Ausführungen im erläuternden Bericht zu
der Vereinbarkeit der Ein- und Aufzonungen mit der Variante «Gewässerausbau im Sied
lungsgebiet» sind missverständlich: Dass «die Variante Gewässerausbau den vollum
fänglichen Gewässerraum benötigt, wodurch Konflikte mit den geplanten Um-, Auf- und
Umzonungen vermieden würden» ist nicht nachvollziehbar: Der Gewässerraum ist mit
den Wasserbauprojekten festzulegen, d.h. die Breite des Gewässerraums wird erst im
Rahmen der Wasserbauprojekte bestimmt.

Es ergeben sich aus der Anhörung keine neuen Argumente. An der Nichtgenehmigung
der Ein- bzw. Umzonung in die Zentrumszone sowie der Einzonung der Erholungszone
Acherwis wird festgehalten.

Art. 76 Mauern Dem Antrag aus der Vorprüfung, die Anforderungen an Mauern nicht detaillierter zu re
geln, wurde nicht nachgekommen. Neben dem Strassenabstand gemäss Verkehrser
schliessungsverordnung ist auch das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)
beiMauern und Einfriedungen massgebend. § 178 EG ZGB enthält Vorgaben zu zulässi
ger Höhe und Vorgaben für eine «Mehrhöhenzuschlag» ab 1.5 m. Für weitergehende
Bestimmungen über das gesamte Gemeindegebiet fehlt die Rechtsgrundlage. Art. 76
BZO kann deshalb nicht genehmigt werden.

Der Gemeinderat Bassersdorf nimmt die Nichtgenehmigung des Art. 76 BZO zur Kennt
nis.

Einzonung Kernzone Im Bereich Tüfiweg im Ortsteil Baltenswil soll unter Berücksichtigung der Parzellengren-
Tüfiweg, Baltenswil zen und der heutigen Nutzungen die Zonengrenze der Kernzone K angepasst werden.

Daher soll eine Fläche von 316 m2 von der kantonalen Landwirtschaftszone in die Kern
zone eingezont und eine Fläche von 183 m?von der Kernzone in die kantonale Landwirt
schaftszone ausgezont werden. Grundsätzlich wird die Bauzonenverschiebung zur opti
mierten Abgrenzung derBauzone zur Nichtbauzone als sinnvoll beurteilt. Diese müssen
jedoch im Sinne des haushälterischen Umgangs mit dem Boden flächengleich erfolgen.
Dies ist hier nicht der Fall. Die Einzonung der Teilflächen auf den Grundstücken Kat.-Nrn.
3316, 4052 und 3236 in die Kernzone können daher nicht genehmigt werden. Entspre
chend sind die Teilflächen auf dem Grundstück Kat.-Nr. 4052 auch nicht auszuzonen.

Der Gemeinderat erwidert auf diese Beurteilung, dass in der Vorprüfung kein Genehmi
gungsvorbehalt zu dieser Anpassung angemerkt wurde. Die Fachstelle Landschaft be
grüsste sogar die Anpassung auf die baulichen Gegebenheiten. Gemäss $ 89 Abs. 2
PBG sei die Baudirektion bei der Genehmigung an den Vorprüfungsbericht gebunden,
weshalb eine Nichtgenehmigung nicht zulässig erscheine.

Das Interesse einer haushälterischen Bodennutzung wird seitens ARE jedoch höher ge
wichtet als eine Legalisierung von Bauten. Diese hätten ursprünglich als nicht zonenkon
form beurteilt und daher nicht bewilligt werden dürfen. Der Abtausch der Flächen von
Bauzone zu Nichtbauzone ist nicht flächengleich. Es würde mehr Fläche eingezont als
ausgezont, was dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung nach eidgenössischem
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Raumplanungsgesetz widerspricht. Es ergeben sich aus der Anhörung keine neuen Argu
mente. An der Nichtgenehmigung der Ein- und Auszonung der Kernzone wird festgehal
ten.

Fazit Anhörung Aus der Anhörung der Gemeinde ergeben sich mit Ausnahme des Art. 68 BZO wie oben
stehend erwähnt keine neuen Argumente, die zu einer abweichenden Einschätzung der
Genehmigungsfähigkeit führen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis nur teilweise als rechtmässig, zweckmässig sowie
angemessen und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG).

Nicht genehmigt werden:

Die Reservezonen Runsberg und Bärwis im Bereich des Grundstücks Kat.-Nr.
1784, ein Teilstück der Grundstücke von Kat.-Nrn. 652, 660, 1818, 5424, 5425,
5438 und 5440.
Die Ein- und Umzonungen der Grundstücke Kat.-Nr. 116, 119, 964, 968, 1434,
1438, 1573, 1574, 1575, 1601, 1649,2029,2030,2322,2327,2402,2403,3132,
3133,3134,3135,3136,5772,5892,5968, 5969,5970,5971,5972, 5975sowie
die Teile der Grundstücke Kat.-Nrn. 967, 1790, 2062, 2323, 2404, 3522, 3523,
5960, 5961 und 5964 in die Zentrumszonen ZA und ZB und damit die Art. 34 bis
38 BZO sowie die Auflistung der Zonentypen «Zentrumszonen A und B» in Art. 1
BZO.
Die Umzonung der Grundstücke Kat.-Nrn. 2299, 5553 sowie Teile der Grundstü
cke Kat.-Nrn. 2300, 5554 und 5731 in die Erholungszone E2 Familiengärten
Art. 50 und 51 Iit. b BZO Energieeffizienz
Art. 53 Abs. 3 BZO Ausnahme von GP-Pflicht «Päschen»
Art. 76 BZO Mauern
Die Ein- bzw. Auszonung des Grundstücks Kat.-Nr. 3316 sowie Teile der Grund
stücke Kat.-Nr. 3236, 3942 und 4052 von der Landwirtschaftszone in die Kern
zone bzw. von der Kernzone in die Landwirtschaftszone

Durch diese Nichtgenehmigung entsteht im genehmigungsfähigen Teil der Vorlage keine
Regelungslücke, weshalb diese genehmigt werden kann (Dispositiv 1).

Hinweise zur Ergreifung In Bezug auf die allfällige Ergreifung von Rechtsmitteln ergehen folgende Hinweise:
von allfälligen Rechts-

mitteln Durch die genehmigten Festlegungen (Dispositiv 1) ist die Gemeinde nicht beschwert.
Weiteren betroffenen Privaten und Verbänden steht jedoch der Rekurs offen (§§ 338a f.
PBG).
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Bezüglich der nichtgenehmigten Teile der Vorlage (Dispositiv II) ist die Gemeinde zum
Rekurs legitimiert. Scheitert eine Planänderung im Genehmigungsverfahren, hängen die
Anfechtungsmöglichkeiten von rekurslegitimierten Dritten davon ab, ob die Nichtgenehmi
gung eine zwingende Nachfolgefestlegung auslöst (§§ 19 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit
§ 19a Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG]; BRGE IV Nr. 0150/2016 vom 24. No
vember 2016). Die Nichtgenehmigung kann jedoch durch Dritte angefochten werden,
wenn der Zwischenentscheid einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kann
bzw. wenn die Gutheissung des Rekurses sofort einen Endentscheid herbeiführen und
damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfah
ren ersparen würde (§ 19a Abs. 2 VRG). Das Baurekursgericht prüft die formellen Vo
raussetzungen von Amts wegen.

Die Nichtgenehmigung der Reservezonen Bärwis und Runsberg, die Vorschriften in der
BZO betreffend Energieeffizienz (Art. 50 und 51 lit. b BZO) und Mauern (Art. 76 BZO)
sind keiner Nachfolgeregelung zugängig (Dispositiv II). Es handelt sich demnach um eine
verfahrensabschliessende Anordnung, die mit Rekurs angefochten werden kann (§§ 19
Abs. 1 lit. a in Verbindung mit § 19a Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG]). Die
Nachführung des Zonenplans und der Bau- und Zonenordnung nach Rechtskraft von Dis
positiv II bedarf keiner erneuten Genehmigung durch die Baudirektion.

±

Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen
mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen. Die Gemeinde wird eingeladen,
im Publikationstext Hinweise anzubringen, inwieweit die teilweise nichtgenehmigten In
halte eine verfahrensabschliessende Anordnung darstellen.

Der Gemeinderat wird eingeladen, den Zonenplan, die Artikel und den Erläuterungsbe
richt im Sinne der Erwägungen anzupassen. Die Anpassung bedarf keiner erneuten Ge
nehmigung.

IVHB Es wird festgestellt, dass mit Genehmigung der vorliegenden Revision die BZO den An
forderungen gemäss dem mit Vorlage 5059/2014 (Harmonisierung der Baubegriffe; Ände
rung des PBG vom 1. März 2017) geänderten PBG übereinstimmt.

Die Baudirektion verfügt:

1. Die Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindever
sammlung Bassersdorf mit Beschluss vom 20 Juni 2022 festgesetzt hat, wird un
ter Vorbehalt von Dispositiv II genehmigt.

II. Nicht genehmigt werden:

- die Reservezonen Bärwis und Runsberg im Bereich des Grundstücks Kat.-Nr.
1784, ein Teilstück der Grundstücke von Kat.-Nrn. 652,660, 1818, 5424, 5425,
5438 und 5440.

- Die Ein- und Umzonungen der Grundstücke Kat.-Nrn. 116, 119, 964, 968, 1434,
1438, 1573, 1574, 1575, 1601, 1649, 2029, 2030, 2322, 2327, 2402, 2403, 3132,
3133,3134,3135,3136,5772,5892,5968,5969,5970,5971,5972,5975sowie
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die Teile der Grundstücke Kat.-Nm. 967, 1790, 2062, 2323, 2404, 3522, 3523,
5960, 5961 und 5964 in die Zentrumszonen ZA (Zentrum) und ZB (Bahnhof)

- die Umzonung der Grundstücke Kat.-Nrn. 2299, 5553
- Teile der Grundstücke Kat.-Nrn. 2300, 5554 und 5731 in die Erholungszone E2

Familiengärten (Gebiet Acherwis)
- Art. 1 lit. a BZO, die beiden Zeilen mit den Punkten Zentrumszone A und Zent-

rumszone B
- Art. 34 bis 38 BZO
- Art. 50 und 51 Punkt b BZO betreffend Energieeffizienz
- Art. 53 Abs. 3 BZO
- Art. 76 BZO
- die Ein- und Auszonung des Grundstücks Kat.-Nr. 3316 sowie Teile der Grundstü-

cke Kat.-Nrn. 3236, 3942 und 4052 in die Kernzone bzw. in die Landwirtschafts
zone

III. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet,
beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Re
kurs erhobenwerden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün
dung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeich
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich
beizulegen.

IV. Die Gemeinde Bassersdorf wird eingeladen

Dispositiv 1 bis 2 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung
zu veröffentlichen;

- diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwal-
tungsgericht, dem Baurekursgericht und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg
der Publikation mitzuteilen;

- die Reservezonen Bärwis und Runsberg, die Zentrumszonen ZA und ZB, die Um
zonung im Gebiet Acherwis, die Art. 1, Art. 34- 38, Art. 50, 51, 53 und 76 BZO im
Sinne dieser Erwägung anzupassen;

- die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
(ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen.
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- Mitteilung an

- Gemeinde Bassersdorf (unter Beilage von vier Dossiers)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Gossweiler Ingenieure AG, Im lfang 6, 8307 Effretikon (Katasterbearbeiterorgani-

sation)

VERSEN)ET AA- 8. MA! 203 sF5




